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► Nr.  VO/2019/08189
öffentlich

Lübeck, 17.09.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsopferdank - Jahresabschluss 2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.10.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.11.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1.  Der Jahresabschluss 2013 mit einem Jahresüberschuss von 61.939,09 € (Er-
gebnisrechnung) wird nach § 95 n Abs. 3 GO i.V.m. § 17Abs. 2 Stiftungsgesetz 
des Landes Schleswig-Holstein festgestellt.

2. Dieser Jahresüberschuss wird anteilig 
a)  (= +1.472,30 €) der Freien Rücklage 

sowie
b)  in 2 Teilen der Zweckrücklage (= +2.208,44 € und + 58.258,35 €) zugeführt. 
(Die Berechnung ist in der Begründung erläutert.) 

3. Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungs-
prüfungsausschuss am 12.09.2019 abschließend beraten wurde 
(VO/2019/08063) wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein, da nicht betroffen
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
Freiwillig

X vorgeschrieben durch: GO S-H  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
(siehe KOD JA 2014 Anhang S. 16)

Die Freie Rücklage erhöht sich nach Verwendung des Jahresergebnisses 2013 (nach Be-
schluss-fassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck) um einen Wert von 1.472,30 € auf 
insgesamt 261.342,06 € (dann in 2014). 

Der verbleibende Anteil des Jahresergebnisses soll nach Beschlussfassung der Zweckrück-
lage zugeführt werden: 

Die Zweckrücklage wird zum Stichtag mit einem Betrag in Höhe von 209.769,70 € (dann in 
2014) ausgewiesen. Nach Beschlussfassung der Verwendung des Jahresergebnisses 2013 
durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck soll der Zweckrücklage ein anteiliger Betrag 
in Höhe von 2.208,44 € zugeführt werden. 

In der Bilanzposition Zweckrücklage ist gemäß der Abrechnung aus dem Geschäftsbesor-
gungsvertrag mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH auch ein Anteil für Bauerneuerung 
in Höhe von 186.808,05 € enthalten, der um den erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 
58.258,35 € erhöht wird. 

Anlagen:
KOD JA 2013 mit Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2019/08063
öffentlich

Lübeck, 20.08.2019

Bearbeitung: Elke Buller (E-Mail: elke.buller@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Stiftung 
Kriegsopferdank und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2013

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zu o. a. Prüfungsbericht im Zuge der Erstbehand-
lung.
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II Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
Kriegsopferdank zum 31.12.2013 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

AO -- Abgabenordnung 

AZ -- Auszahlungen 

EB -- Eröffnungsbilanz 

EZ -- Einzahlungen 

GBV -- Geschäftsbesorgungsvertrag 

GemHVO-Doppik − Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines 
doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaus-
haltsverordnung-Doppik 

GO − Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HL − Hansestadt Lübeck 

KOD -- Stiftung Kriegsopferdank 

KGr -- Kontengruppe 

JA -- Jahresabschluss 

RPA − Rechnungsprüfungsamt 

Trave -- Grundstücksgesellschaft Trave mbH 

VV -- Verwaltungsvorschriften 
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1 Prüfungsgegenstand und –auftrag 

Die Stiftung Kriegsopferdank (KOD) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
Sie wird gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhand-
vermögen im Sinne von § 98 GO. Demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prü-
fung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei 
der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 
worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA hat das RPA von dieser Regelung Ge-
brauch gemacht. Die nicht geprüften wesentlichen Positionen werden zu Beginn der Prü-
fung der Bilanz, der Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung in diesem Bericht aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2013. Dieser wurde im April 2018 vom Bürger-
meister unterzeichnet und dem RPA im Mai 2018 zur Prüfung vorgelegt. Die weiteren Prü-
fungsunterlagen wurden während der Prüfung, die hauptsächlich im März 2019 stattfand, 
bereitgestellt.  

Zweck der Stiftung ist neben der Gewährung von Hilfen zur Linderung besonderer Notfälle 
für Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehin-
derung und deren Familien u. a. der Bau und die Unterhaltung von entsprechenden Woh-
nungen. Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Trave) einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag (GBV) geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet die Woh-
nungen. Er ist für die Vermietung und Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der 
Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. Erwirtschaftete Überschüsse werden 
an die Stiftung abgeführt. Es ist darauf hinzuweisen, dass Zahlungsströme des Geschäftsbe-
sorgers nicht Gegenstand dieser Prüfung waren.  
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1.1 Vorjahre 

Allgemeine Prüfungsbemerkungen in den Berichten zur Eröffnungsbilanz (EB) und der JA 
der Vorjahre waren: 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen  

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Bemerkungen 

EB 

Inventur Es fand keine ordnungsgemäße 
Inventur statt. 

Eine baldmöglichst 
durchzuführende In-
ventur kann für wei-
tere Klarheit sorgen. 

Die Inventur wurde 
2016 durchge-
führt. Diese wird 
zum JA 2016 Prü-
fungsgegenstand. 

Wohnbauten Die Anlagen 9500012 und -13 
stehen auf fremdem Grund und 
hätten entsprechend ausgewie-
sen werden müssen. 

Eine Umsetzung er-
folgt im nächst er-
reichbaren JA. 

Eine Umsetzung 
erfolgte bis zum 
Zeitpunkt der Er-
stellung des Prü-
fungsberichts 
nicht. Im Anhang 
wurde darauf hin-
gewiesen. 

JA 2010 

AZ für die Gewäh-
rung von Ausleihun-
gen / Fremde Fi-
nanzmittel 

Die EZ- und AZ-Konten wurden 
bei der Umgliederung von 
Bilanzkonten mitbebucht und 
sind dadurch zu hoch 
ausgewiesen. 

 Mit der Eröffnung 
des eigenen Ge-
schäftskontos der 
Stiftung Ende 
2012 entfällt diese 
Problematik im JA 
2013. 

Eigenkapital / An-
hang / Lagebericht 

Die Erläuterung der Aufgliede-
rung des Stiftungskapitals 
fehlte. 

 Die Erläuterung 
wurde im Lagebe-
richt 2013 vorge-
nommen, Anmer-
kungen siehe un-
ter Tz. 2.1.3.1. 

Zweckrücklage / 
Freie Rücklage 

Das RPA empfahl die Zweck-
rücklage und die freie Rücklage 
der Ergebnisrücklage (Kontoart 
203) zuzuordnen. 

Der Zuordnung zu 
den Ergebnisrückla-
gen wird zukünftig 
gefolgt (JA 2010). 

Die Zweckrücklage 
und die freie 
Rücklage wurden 
im JA 2013 wieder 
unter der Kontoart 
200 ausgewiesen 
(siehe Tz. 2.1.3). 

Bilanzielle Abschrei-
bungen 

Der Ausweis von Abgängen aus 
Verkauf von Anlagen erfolgte 
unter KGr 57 anstatt KGr 54. 

 Im HH-Jahr 2013 
wurde kein Ver-
kauf vorgenom-
men. 
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Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Bemerkungen 

JA 2011 

Mieterträge / Auf-
wendungen aus 
Bewirtschaftung 

Es erfolgte ein falscher Ausweis 
der Höhe nach in der Ergebnis-
rechnung. Im Saldo hatte dies 
jedoch keinen Einfluss auf das 
Jahresergebnis. 

Gemäß Aussage der 
Verwaltung besteht 
die Problematik ab 
dem JA 2017 nicht 
mehr. 

In 2013 erfolgte 
erneut ein der 
Höhe nach fal-
scher Ausweis 
(siehe 2.2.1 und 
2.2.2). 

Mieteinzahlungen Der Ausweis von EZ aus sonsti-
gen Forderungen aus Bewirt-
schaftung erfolgte unter den 
Mieteinzahlungen. 

Die korrekte Zuord-
nung erfolgt ab dem 
JA 2017. 

Dies war im JA 
2013 kein Prü-
fungsschwerpunkt. 

Auszahlung aus 
dem Erwerb von 
Grundstücken 

Hochbaumaßnahmen wurden 
auf der Kontenart 783 – Aus-
zahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken/Gebäuden aus-
gewiesen. Es ist jedoch die 
Kontenart 785 – Hochbaumaß-
nahmen zu verwenden. Das 
RPA empfahl, entsprechende 
Sachverhalte zukünftig im An-
hang zu erläutern. 

Gemäß Verwaltung ist 
dies systemtechnisch 
nicht anders möglich, 
da bei der Erstein-
richtung der Gebäude 
in der Weberkoppel 
die Anlagenkontie-
rungstypen aufgrund 
des Kaufs so einge-
richtet wurden. 

Im JA 2013 wur-
den Hochbaumaß-
nahmen erneut 
fehlerhaft ausge-
wiesen (siehe 
2.3.1). 

JA 2012    

Stiftungskapital / 
Erhalt des Grund-
stockvermögens 

Das RPA empfahl die Änderung 
der Definition des Grundstock-
vermögens im Lagebericht und 
Anhang und die Zusammenfas-
sung von Stiftungskapital i.e.S. 
und Stiftungskapital aus Bilan-
zierungsunterschied / Ausweis 
von Umschichtungsergebnis-
sen. 

Es erfolgte eine An-
frage an die Stif-
tungsaufsicht zur Klä-
rung des Sachver-
halts. Eine Antwort 
steht noch aus. 

In 2013 wurde er-
neut die Empfeh-
lung ausgespro-
chen (siehe 
2.1.3.1). 

Bilanzielle Ab-
schreibungen 

Es wurden die Restbuchwerte 
aus den Anlagenachweisen in 
das Finanzbuchhaltungssystem 
übernommen, jedoch wurden 
Abschreibungsbeträge fehler-
haft weitergeführt (§ 55 Abs. 5 
und 43 Abs. 4 GemHVO-Dop-
pik). 

Das Problem ergibt 
sich aus dem unter-
schiedlichen Ab-
schreibungsbeginn 
von Anlagennachweis 
und der Finanzbuch-
haltungssoftware. 

Im JA 2013 wird 
dies erneut bean-
standet (siehe 
2.2.4). 

Stiftungszweck / 
Mittelverwendung 

Die Vermietung der Wohnungen 
erfolgte weit überwiegend an 
Personen, welche nicht unter 
den Stiftungsweck fallen. 

Die Stellungnahme 
zum Prüfungsbericht 
2012 wurde noch 
nicht durch das RPA 
ausgewertet. 

Die Wertung der 
Stellungnahme er-
folgt im Prü-
fungsbericht zum 
JA 2014. 
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4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
Kriegsopferdank zum 31.12.2013 

 

 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2013 wurde am 29.11.2012 von der Bürgerschaft beschlossen. Auf 
Abweichungen von der Haushaltsplanung wird unter den einzelnen Positionen eingegan-
gen. 

2 Jahresabschluss 2013 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Da die JA 2011, 
2012 und 2013 im Mai 2018 zusammen vorgelegt worden sind, wiederholen sich im Prü-
fungsbericht 2013 einige Prüfungsbemerkungen aus den Berichten der Vorjahre. 

2.1 Bilanz 

Der Jahresüberschuss (61.939 EUR) stimmte mit der Ergebnisrechnung und die liquiden 
Mittel (1.172.523 EUR) stimmten mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurden 
die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkei-
tenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt.  

Die Bilanz war rechnerisch richtig, formell gab es jedoch beim Eigenkapital Abweichungen 
vom Muster zu § 48 GemHVO-Doppik (siehe Tz. 2.1.3). Wie bereits in den Abschlüssen 2011 
und 2012 empfiehlt das RPA in der Bilanz auch die aufsummierten Beträge aller wert-
haltigen Bilanzposten anzugeben. Die Angabe der Beträge der tiefer untergliederten Bilanz-
posten ist im Sinne einer guten Lesbarkeit nicht ausreichend. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Folgende we-
sentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 nicht sys-
tematisch geprüft: 

• Wohnbauten, 

• Betriebs- und Geschäftsausstattung und 

• sonstige Rückstellungen. 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 179 991.159 EUR 1.007.935 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen bestanden im Wesentlichen aus Forderungen 
gegenüber der HL in Höhe von 818 TEUR (Vorjahr 818 TEUR) und Forderungen aus der Ge-
schäftsbesorgung der Trave in Höhe von 186 TEUR (Vorjahr 174 TEUR). 
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Der größte Betrag der Forderungen ggü. der HL ergab sich aus einer Termingeldanlage in 
Höhe von 800 TEUR. Bei der HL wurden die entsprechenden Verbindlichkeiten ausgewie-
sen. Es wurde noch ein Betrag in Höhe von 13 TEUR als Forderung ggü. der HL abgebildet, 
wobei es sich um Mittel der Stiftung, die auf den Konten der HL verwaltet wurden, handelte. 
Seit Ende 2012 verfügt die Stiftung KOD über ein eigenes Konto. Nach Aussage der Verwal-
tung konnte dieser Restbetrag durch die verzögerte Jahresabschlusserstellung erst in Folge-
jahren gänzlich gebucht werden, sodass es hier zu einer zeitlichen Verzögerung kommt. 
Aus der Finanzbuchhaltungssoftware ist ersichtlich, dass der Ausgleich auf dem Girokonto 
der Stiftung in 2016 erfolgte. 

2.1.2 Liquide Mittel 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 18 1.086.585 EUR 1.172.523 EUR 

Die liquiden Mittel werden zum einen von der Trave im Rahmen der Geschäftsbesorgung 
sowie zum anderen von der Stiftung selbst verwaltet. 

Ende 2012 wurde ein eigenes Geschäftskonto der Stiftung für den bis dahin über städtische 
Konten abgewickelten Zahlungsverkehr errichtet. Das Konto wies zum JA 2013 einen Betrag 
in Höhe von 557.354 EUR (Vorjahr 581.553 EUR) aus.  

Die Bestände der durch die Trave verwalteten Konten wurden aus der Jahresabrechnung der 
Trave in das Finanzbuchhaltungssystem der KOD übernommen. Das RPA hat die Konto-
stände anhand von Kontoauszügen bei der Trave überprüft. Die liquiden Mittel setzten sich 
hier aus drei Festgeldkonten mit insgesamt 590.000 EUR und vier Girokonten mit insge-
samt 25.169 EUR zusammen. 

2.1.3 Eigenkapital 

Der Ausweis des Eigenkapitals wich vom Muster zur Bilanz gemäß § 48 GemHVO-Doppik 
ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Konten-
art 200 ist in den VV-Kontenrahmen nicht enthalten. Die freie Rücklage und die Zweckrück-
lage waren der Ergebnisrücklage zuzuordnen. Die Verwaltung hatte in der Stellungnahme 
zum JA 2010 mitgeteilt, dass der Zuordnung zukünftig gefolgt werde. 
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2.1.3.1 Stiftungskapital 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Konto 2009000 Stiftungskapital 1.198.912 EUR 1.198.912 EUR 

Konto 2009011/012 Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied 

1.268.233 EUR 1.268.233 EUR 

Beim Stiftungskapital handelt es sich um den Gegenwert des auf der Aktivseite der Bilanz 
ausgewiesenen Grundstockvermögens.1 Als Grundstockvermögen wird das Vermögen be-
zeichnet, das der Stifter der Stiftung im Rahmen ihrer Gründung zugewendet hat, zzgl. spä-
ter erfolgter Zustiftungen.  

Auch im JA 2013 wurde das Stiftungskapital in das Stiftungskapital im engeren Sinne und 
das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied unterteilt. Gemäß Lagebericht wurde das 
Stiftungskapital im engeren Sinne mit dem Grundstockvermögen gleichgesetzt. Das Stif-
tungskapital aus Bilanzierungsunterschied wurde als rechnerische Differenz zwischen der 
Aktiv- und Passivseite ausgewiesen. 

Das Stiftungskapital im engeren Sinne wies einen Betrag in Höhe von 1.198.912 EUR und 
das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied einem Betrag in Höhe von 1.268.233 EUR 
im JA 2013 aus. Das Stiftungskapital im engeren Sinne entsprach dem Kapitalvermögen bei 
der letzten kameralen Rücklagenaufstellung 20092 zzgl. einer Zuführung zum Stiftungs-
kapital aus Buchwertüberschüssen durch Verkauf von zwei gestifteten Grundstücken in den 
Vorjahren. Der Wert der im Rahmen der Errichtung der Stiftung zugewendeten bebauten 
Grundstücke wurde hingegen nicht unter dem Stiftungskapital im engeren Sinne ausgewie-
sen. Dies hatte zur Folge, dass das Grundstockvermögen nicht vollständig abgebildet wurde. 
Das Grundstockvermögen aus bebauten Grundstücken wurde im Stiftungskapital aus Bilan-
zierungsunterschied gespiegelt.  

Insgesamt ist somit festzustellen, dass entgegen der Beschreibung im Lagebericht, das Stif-
tungskapital im engeren Sinne nicht das gesamte Grundstockvermögen beinhaltete und 
somit auch nicht dem Stiftungskapital laut Definition entsprach. Sollte, wie im Lagebericht 
beschrieben, eine nachträgliche Aufteilung des Eigenkapitals nicht möglich sein, empfiehlt 
das RPA auf die Unterteilung in Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsun-
terschied gänzlich zu verzichten, da die jetzt vorgenommene Aufteilung keine Aussagekraft 
bezüglich des Erhalts des Grundstockvermögens bietet. 

Wie bereits in den Prüfungsberichten der Vorjahre wird für zukünftige JA empfohlen, Um-
schichtungsergebnisse (d. h. Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Vermögensge-

                                                      
1  Vgl. Berndt, Rechnungslegung und Prüfung von Stiftungen, 2016, E Rn. 126. 

2  Vgl. Stellungnahme der Verwaltung zum JA 2010 vom 14.10.2016. Das tatsächliche Grundstockvermögen sowohl 
in Art als auch Bewertung ist nicht bekannt, da Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden oder zugänglich sind 
(Kriegswirren, Stadtbrände, Auslagerungen).  
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genständen) als eigenen Punkt innerhalb des Eigenkapitals, jedoch außerhalb des zu erhal-
tenden Stiftungskapitals auszuweisen.  

Gemäß Stellungnahme der Verwaltung zum JA 2012 konnte eine abschließende Klärung 
hierzu bisher nicht erfolgen. Der Sachverhalt ist bereits im Mai 2018 seitens der Verwal-
tung mit Schreiben an die Stiftungsaufsicht thematisiert worden. Im Dezember 2018 teilte 
diese dann mit, dass eine entsprechende Antwort noch nicht gegeben werden kann. Gemäß 
Verwaltung bleibt der Rechtsrahmen für die Verwaltung und das RPA weiterhin interpreta-
tionsfähig und offen. 

2.1.3.2 Zweckrücklage  

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 200 Zweckrücklage 108.364 EUR 149.303 EUR 

Die Zweckrücklage nach § 62 Abgabenordnung (AO) ist für die Erfüllung der steuerbegüns-
tigten, satzungsmäßigen Zwecke bestimmt. Die Zweckrücklage wurde zum Stichtag mit ei-
nem Betrag in Höhe von 149.303 EUR ausgewiesen. Die Zweckrücklage unterteilt sich in die 
Zweckrücklage (20.753 EUR) und die Zweckrücklage – Bauerneuerung (128.550 EUR). Die 
Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage aus dem Jahresüberschuss 2012 (35.351 EUR) 
wurde aus der Abrechnung der Trave  entnommen. Diese berechnet sich entsprechend dem 
GBV aus 35 % der Mieteinnahmen abzüglich der tatsächlichen Instandhaltungskosten. Die 
Zuführung zur Zweckrücklage im engeren Sinne aus dem Jahresüberschuss 2012 betrug 
5.588 EUR. Diese wird gemäß Körperschaftssteuererklärung für die energetische Sanierung 
der Wohnanlage Weberkoppel 4a-4g gebildet.  

Über die Entscheidung der Verwendung von Jahresüberschüssen und somit über die Ein-
stellung in eine Rücklage hat die Bürgerschaft (§ 95n Abs. 3 GO i. V. m. § 26 GemHVO-Dop-
pik) zu beschließen. Dies ist für den JA 2012 noch nicht erfolgt. Laut Anhang soll ein ent-
sprechender Beschluss eingeholt werden. 

2.1.3.3 Freie Rücklage 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Konto 20090100 256.144 EUR 259.870 EUR 

Die freie Rücklage nahm 2013 um 3.726 EUR von 256.144 EUR auf 259.870 EUR zu. Dies 
beruhte auf der im Anhang erläuterten anteiligen Verwendung des Jahresüberschusses 
2012. Die Zuführung muss allerdings mit dem Beschluss über den JA 2012 erst von der 
Bürgerschaft beschlossen werden (§ 95n Abs. 3 GO). Die Zuführung wurde mit Buchungsda-
tum 01.01.2013 vorgenommen. Ein entsprechender Beschluss lag noch nicht vor. Eine Be-
schlussfassung ist gemäß Anhang vorgesehen. 
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2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 32 3.687.278 TEUR 3.636.331 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestanden im Wesentlichen aus den 
Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich in Höhe von 3,64 Mio. EUR (Vor-
jahr 3,69 Mio. EUR). 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringerten sich insgesamt um 
51 TEUR. Dies entsprach der auf der Kontenart 792 ausgewiesenen Tilgung in 2013.  

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 wurden anhand von Jahresauszügen der Banken ge-
prüft. Es gab keine Beanstandungen. 

Mit dem Haushaltsjahr 2013 gelten die Verwaltungsvorschriften (VV) über den Kontenrah-
men für die Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012. Hiernach findet die Bereichsab-
grenzung BCD Anwendung. Diese wurde nicht konsequent eingehalten. Die Verbindlichkei-
ten aus Krediten der Investitionsbank Schleswig-Holstein sowie der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau waren im Rahmen der Bereichsabgrenzung B den Kreditinstituten zuzuordnen. 
Der Bilanzausweis ist somit bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom 
privaten Kreditmarkt vorzunehmen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen 
Bereich sind um 3.179 TEUR zu hoch und vom privaten Kreditmarkt entsprechend zu nied-
rig ausgewiesen. Die Bereichsabgrenzungen C und D wurden gar nicht verwendet. Aus der 
Finanzbuchhaltungssoftware ist ersichtlich, dass die Änderung der Bereichsabgrenzung ab 
dem JA 2017 berücksichtigt wurde.  

2.1.5 Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 379 259.260 EUR 257.351 EUR 

davon:   

Verbindlichkeiten ggü. der HL 22.542 EUR 26.011 EUR 

Verb. aus der Geschäftsbesorgung der Trave 236.717 EUR 231.340 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten unterteilen sich in Verbindlichkeiten ggü. der HL und Ver-
bindlichkeiten aus der Geschäftsbesorgung der Trave. Die sonstigen Verbindlichkeiten aus 
der Geschäftsbesorgung der Trave bestanden im Wesentlichen aus Nebenkostenvorauszah-
lungen durch die Vermietung.  

Die Prüfung der Bilanzposition ergab keine Beanstandung. 
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2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das zugehö-
rige Muster wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die fortge-
schriebenen Planansätze wurden richtig dargestellt. 

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenarten 441, 442 und 446 503.373 EUR 516.259 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden hauptsächlich (514.806 EUR) aus Mieten 
(Konto 4411000), die vom Geschäftsbesorger für die Stiftung vereinnahmt wurden (Vorjahr 
502.234 EUR). Wie bereits in den JA 2011 und 2012 der KOD festgestellt, wurden die Mie-
terträge fehlerhaft aus der Abrechnung des Geschäftsbesorgers hergeleitet.3 Die Mieterträge 
wurden um 16.090 EUR zu hoch ausgewiesen. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die 
fehlerhafte Herleitung im Saldo keinen Einfluss auf das Jahresergebnis hat, da sich der 
Aufwand aus Bewirtschaftung auch entsprechend verändern würde (siehe Tz. 2.2.2). 

Nach Aussage der Verwaltung besteht die Problematik der Herleitung der Erträge und Auf-
wendungen ab 2017 nicht mehr, da die Trave mit Einführung eines neuen Buchhaltungssys-
tems Erträge und Aufwendungen direkt ausweist.  

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 52 -310.493 EUR -294.511 EUR 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelte sich um Kosten für die Bau-
unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Stiftung. 

Der Aufwand für Bewirtschaftung wurde, wie in den JA 2011 und 2012 bereits festgestellt, 
aus der Abrechnung der Trave anhand der AZ und der Veränderung der Verbindlichkeiten 
fehlerhaft hergeleitet.4 Entsprechend der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde der Be-
wirtschaftungsaufwand auch um 16.090 EUR zu hoch ausgewiesen.  

                                                      
3 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2011, Tz. 2.2.1 sowie Bericht über die Prüfung 

des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 2.2.1. 

4 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2011, Tz. 2.2.2 sowie Bericht über die Prüfung 
des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 2.2.2. 

16 von 53 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck Rechnungsprüfungsamt 
 

 

 

 

10 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
Kriegsopferdank zum 31.12.2013 

 

 

Wie bereits unter Tz. 2.2.1 festgestellt, hat die fehlerhafte Herleitung im Saldo keinen Ein-
fluss auf das Jahresergebnis, da sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 
auch entsprechend verändern würden. 

2.2.3 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 55 -47.263 EUR -46.881 EUR 

Der Zinsaufwand wurde aus der Abrechnung des Geschäftsbesorgers korrekt entnommen. 
Die Höhe des Zinsaufwandes steht in einem plausiblen Verhältnis zu den ausgewiesenen 
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. 

Wie bereits unter der Tz. 2.1.4 dargelegt, gelten die VV über den Kontenrahmen für die 
Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012 ab dem Haushaltsjahr 2013. Hiernach findet für 
Zinsaufwendungen die Bereichsabgrenzung B Anwendung. Der Zinsaufwand an die Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein sowie an die Kreditanstalt für Wiederaufbau war im Rahmen 
der Bereichsabgrenzung B den Kreditinstituten zuzuordnen. Dieser Ausweis ist i. H. v. 
45 TEUR nicht korrekt erfolgt. Aus der Finanzbuchhaltungssoftware ist ersichtlich, dass die 
Änderung der Bereichsabgrenzung ab dem JA 2017 berücksichtigt wurde.  

Die Höhe der AZ für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (KGr 75) deckt sich mit dem 
Aufwand.  

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Konto 5711000 -92.305 EUR -92.322 EUR 

Die Abschreibungen auf dem Konto 5711000 wurden mit dem Anlagenspiegel abgestimmt. 
In 2010 wurde ein großes Wohngebäude in Betrieb genommen. Dabei handelte es sich um 
den größten Abschreibungsbetrag im Jahr 2013 (53 TEUR). Die zugrunde liegende betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer entsprach den VV-Abschreibungen.  

Wie bereits im JA 2012 festgestellt, wurde für einzelne Wohngebäuden mit Einführung der 
Doppik ein höherer Abschreibungsbetrag aus dem Anlagennachweis entgegen § 43 Abs. 4 
GemHVO-Doppik weitergeführt. Hieraus resultierte, dass die Abschreibungen jährlich um 
1 TEUR zu hoch ausgewiesen wurden.5 

                                                      
5 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 2.2.3. 
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2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung war formal und rechnerisch richtig. Die liquiden Mittel stimmen mit 
der Finanzrechnung überein. Die Tilgung der Kredite stimmte mit den Veränderungen bei 
den Investitionskrediten in der Bilanz überein. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Finanzrechnung werden im Folgenden erläutert. 
Folgende wesentliche Positionen der Finanzrechnung wurden im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2013 nicht systematisch geprüft: 

• Privatrechtliche Leistungsentgelte 

• Auszahlung aus Sach- und Dienstleistungen. 

2.3.1 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Konto 7821000 -8.221 EUR -5.816 EUR 

Auf dem Konto AZ aus dem Erwerb von Grundstücken wurden 5.816 EUR gebucht. Hierbei 
handelte es sich hauptsächlich um Auszahlungen für Sicherheitseinbehalte für den Bau des 
Gebäudes Weberkoppel 2b / Ratzeburger Alle 109a.  

Auf dem bebuchten Konto bestand kein Haushaltsansatz bzw. eine entsprechende Ermäch-
tigung zur Auszahlung. Die Verwaltung wurde um Stellungnahme gebeten, warum die Mit-
telkontrolle in der Finanzbuchhaltungssoftware nicht gegriffen hat. Eine Stellungnahme 
wurde im Rahmen der Prüfung nicht abgegeben und wird hiermit nochmal angefordert. 

Die Buchung auf dem Auszahlungskonto der Investitionstätigkeit nahm die Verwaltung bei 
der tatsächlichen Auszahlung des Sicherheitseinbehalts vor, was i. d. R. fünf Jahre nach 
Schlussrechnung wäre. In diesem Zusammenhang weist das RPA auf die Empfehlung zur 
Buchung von Sicherheitseinbehalten des Landes hin.6 Hier wird die Auszahlung auf dem 
Konto Auszahlung für Baumaßnahmen bereits mit der Begleichung der Schlussrechnung 
gebucht. Im Gegenzug wird die Buchung EZ aus fremden Finanzmitteln an 37xx sonstigen 
Verbindlichkeiten - Sicherheitseinbehalt vorgenommen, um die Auszahlung zu verrechnen. 
Die tatsächliche Auszahlung der Sicherheit erfolgt dann bei Fälligkeit unter den fremden 
Finanzmitteln. Bei dieser aufgezeigten Buchungsmethode besteht die Notwendigkeit zur 
Übertragung von Mitteln bzw. Auszahlungsermächtigungen bei der Einbehaltung von Si-
cherheiten nicht, da diese bereits nach Eingang der Schlussrechnung in Anspruch genom-
men werden, sodass sich die o. g. Problematik des fehlenden Haushaltsansatzes nicht ergibt. 

                                                      
6 Vgl. Landesportal Schleswig-Holstein, 3.5 Sicherheitseinbehalte bei Baumaßnahmen (Stand 02.05.2019), 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/DoppischHaushaltsrecht/FAQ/c_Finanzrechnung/35 sicherheits-
einbehalte_baumassnahmen.html. 
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Andernfalls muss der Ansatz im Haushalt ggf. neu geplant werden. Die Verwaltung wird um 
Stellungnahme zu dieser Empfehlung gebeten. 

Zudem wird, wie bereits in den Prüfungsberichten der Vorjahre darauf hingewiesen, dass 
AZ für Baumaßnahmen (hier Hochbaumaßnahmen) auf dem Konto 7851000 zu verbuchen 
sind. Da gemäß Stellungnahme der Verwaltung die korrekte Zuordnung systemtechnisch 
nicht immer möglich ist, empfiehlt das RPA, den Betrag manuell auf das entsprechende Fi-
nanzrechnungskonto umzubuchen, zumindest aber eine Erläuterung im Anhang zu geben. 

2.3.2 Tilgung von Krediten für Investitionen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 792 -40.445 EUR -50.947 EUR 

Die Tilgung aus Krediten von Investitionen stieg von 2012 nach 2013 um 10 TEUR an. Dies 
resultierte aus einem in 2008 geschlossenen Darlehensvertrag. Der Tilgungsbeginn wurde 
auf April 2013 festgelegt. 

Wie bereits unter der Tz. 2.1.4 beschrieben, gelten mit dem Haushaltsjahr 2013 die VV über 
den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012. Hiernach findet die 
Bereichsabgrenzung BCD Anwendung. Diese wurde nicht konsequent eingehalten. Die Til-
gung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein sowie der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau war im Rahmen der Bereichsabgrenzung B den Kreditinstituten zuzuordnen. Aus 
der Finanzbuchhaltungssoftware ist ersichtlich, dass die Änderung der Bereichsabgrenzung 
ab dem JA 2017 berücksichtigt wurde.  

2.4 Anhang 

Der Anhang stand im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprachen den gesetzli-
chen Mustern.  

2.5 Lagebericht 

Dem JA wurde ein vom Bürgermeister am 18.04.2018 unterzeichneter Lagebericht beige-
fügt. Dieser vermittelte ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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3 Erhalt des Stiftungsvermögens  

Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung der Stiftung KOD besteht das Vermögen der Stiftung aus be-
bauten Grundstücken, Wertpapieren, Kapital und Hypothekenforderungen. Gemäß § 4 
Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen7) in seinem Bestand zu er-
halten. Die Erhaltung des Stiftungsvermögens bzw. Grundstockvermögens lässt sich wert-
mäßig durch die Erhaltung des Stiftungskapital nachweisen. Wie bereits unter Tz. 2.1.3.1 
dargestellt, wies das Stiftungskapital den Gegenwert des auf der Aktivseite der Bilanz bei 
Errichtung der Stiftung eingebrachten Grundstockvermögens aus.8 

Im Lagebericht des JA 2013 wurde das Stiftungskapital „im engeren Sinne“ mit dem Grund-
stockvermögen gleichgesetzt. Wie bereits unter Tz. 2.1.3.1 dargestellt, bildete das in der Bi-
lanz ausgewiesene Stiftungskapital im engeren Sinne das Grundstockvermögen nicht voll-
ständig ab, dementsprechend kann dies nicht allein als Indikator zum Erhalt des Grund-
stockvermögens gesehen werden. Es muss auch das Stiftungskapital aus Bilanzierungsun-
terschied Berücksichtigung finden, in welchem sich das Grundstockvermögen der bebauten 
Grundstücke zu einem Teil widerspiegelt.  

Insgesamt ist somit festzustellen, dass das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 
und das Stiftungskapital im engeren Sinne als Ganzes zum Nachweis des Erhalts des Stif-
tungsvermögens betrachtet werden muss. 

Der Erhalt des Stiftungsvermögens wird damit begründet, dass es keine Veränderungen im 
Stiftungskapital gab. Da das Stiftungskapital insgesamt sowie das Eigenkapital nicht ab-
nahmen, ist davon auszugehen, dass das Stiftungsvermögen in 2013 nicht geschmälert 
wurde. Zudem wurde im Lagebericht auch auf die positive Entwicklung der Ergebnisrückla-
gen hingewiesen. 

4 Mittelverwendung / Stiftungszweck 

Bei der Stiftung KOD handelt es sich gemäß Lagebericht um eine Anstaltsstiftung, d. h. sie 
setzt ihr Vermögen (vorwiegend Gebäudebesitz) - und nicht wie eine Kapitalstiftung ihre Er-
träge – unmittelbar zur Verwirklichung des Stiftungszwecks (u. a. Bau und Unterhaltung 
von Wohnungen für Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Familien) ein. Aus 
der Prüfung der Geschäftsvorfälle ergaben sich keine Beanstandungen. Im JA 20129 wurde 
bei der Prüfung der Mieterauswahl festgestellt, dass keine Berücksichtigung des Stiftungs-
zwecks bei Neumietverträgen erfolgte. Die Stellungnahme zum JA 2012 wurde noch nicht 

                                                      
7  Das Stiftungsvermögen bezeichnet im engeren Sinne das Grundstockvermögen, das der Stiftung durch Stiftungs-

akt und Vermögensausstattung und spätere Zustiftungen übertragen worden ist. Vgl. SEIFART Handbuch des 
Stiftungsrechts, 1987, § 10 Rn. 3f. 

8  Vgl. IDW RS HFA 5 Rn. 9. 

9 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 4. 

20 von 53 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck n
ffi

Rechnungsprüfungsamt

ausgewertet, die Wertung der Stellungnahme erfolgt somit im Prüfungsbericht zum JA
2014.

5 Zusammenfassung \
t  . , . _ _ ,

Mit Anderung der Bereichsabgrenzungen der W-Kontenrahmen ftir die Haushalte der Ge-
meinden vom 08.10.2012 haben sich die Bereichsabgrenzungen geändert. Die neue Be-
reichsabgrenzung wurde im IA 2013 fiicht berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurden die
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich in der Bilanz
zum 31.12.2013 um 3.179 TEUR zu hoch und die Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves-
titionen vom privaten Kreditmarkt entsprechend zu niedrig ausgewiesen. Die Bereichsab-
grenzung wurde ebenso bei der Tilgung von Krediten ftir Investitionen sowie den Zinsauf-
wendungen nicht beachtet.

Mit dieser Einschränkung vermittelte der IA 2013 bei den wesentlichen geprüften Positio-
nen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Stiftung KOD.

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgender Textziffer erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2.3.1 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken

Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 13.05.2019
14.904.07.13-20 13
wtlbu

1 1

--"
/Ul

Dr. Katja Schur Tina Wendt

t 4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung
Kriegsopferdank zum 3 1. 12.2013
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